
BESPRECHUNGEN

gewlesen wird. Es erscheint jedoch nach analytischen Grundsätzen keinesfalls als
vernunftgemäß, einer bloß aposteriorischen Aussage Glauben schenken, deren
Anspruch in keinerle1 Hınsıcht als prıor1 vernunftgemäfß ausgew1esen wird. Es
euchtet Iso auch ıcht e1ın, W1e eın solcher Anspruch 1mM Rahmen einer blofß Ver-

nünftigen Sittlichkeit verantwortbar ware. Tatsächlich ber erscheint der Glaubens-
anspruch, W CI11H auch nıcht einfachhin, doch estimmter Rücksicht, nämlich

der Voraussetzung, daß tatsächlich das verbum einer Offen-
barung un somıt aposterl10r1 wahr Ist, durchaus nıcht als willkürlich. Er iSt somıt

dieser Voraussetzung auch prior1 mIit der Vernunft vereinbar un:! sinnvoll.
Das schliefßt reilich ıcht Aaus, sondern vielmehr e1ın, da{(ß der Glaubensanspruch
auch unter dieser Voraussetzun die renzen der Vernunft einfachhin übersteigt.
Dieser bestimmter Rücksi MIt der Vernuntt DOSILtLV vereinbare, WeNn auch
die renzen der Vernuntt einfachhin übersteigende Glaubensanspruch kann somıit
auch die Glaubensentscheidung un das Zum-Glauben-Kommen dıeser außer-
halb des Glaubens erfaßbaren Rücksicht als eın Faktor DOS1LtLV mitbestimmen. Man
ann demnach den Glaubensgehalt WAar icht einfachhin, ber doch bestimm-
EG} Rücksicht außerhalb der Korrelation Wort-Glaube als der Wirklichkeit ent-

sprechend veriıfizieren und nıcht L1LULr ıcht falsıfl zieren. Man mMu: deshalb ‚.WarTtr
1mM Ergebnis zustimmen, dafß angesichts der christlichen Verkündigung „jede VO:
Glauben verschiedene Stellungnahme ıhr etztlich willkürlich bleibt“ nd
die Urteilsenthaltung unverantwortlich ist; ber 1114  3 braucht nıcht se1ine These,
dafß die Wahrheit des Glaubens LLUTE 1m Glauben selbst erkannt werden könne, 1n
der VO:  . ıhm dargestellten Weıse mitzuvollziehen.

Gerade auch die angeführten kritischen Bemerkungen machen deutlich, w1e frucht-
bar eine Auseinandersetzung mit Kıs Thesen seın könnte. Es 1St wünschen, dafß
seiın Werk die verdiente Beachtung 1n der fundamentaltheologischen Diskussion
fährt, die AaNZUFCSCH 1n hervorragendem Maße geeıgnet erscheint.

Molinskiı
Gemeirnsame römisch-k  tholische evangelisch-lutheri-

Das Herrenmahl. (116 5 Bonifacıus-Druckerei,
Paderborn Lembek, Frankturt 19785
Im Anschluß den sOogenannten Malta-Bericht ber „Das Evangelium und die

Kirche“ (1972) legt die gemeinsame Kommissıon, die VO römischen Sekretarıiat
für die Einheit der Christen un: VO Lutherischen elitbun: eingesetzt worden 1St
un: aut katholischer Seite der Leitung des Bischofs VO  3 Kopenhagen, Hans
Martensen, stand, nunmehr das Ergebnis ihres Dialogs ber die Eucharistie VOTL.
Dabei werden viele Aussagen bisheriger ökumenischer Dokumente übernommen,
sSOWeIit s1e dem lutherischen un dem katholischen Verständnis entsprechen (10 E
Der el des 39 umfassenden Dokuments enthält das „gemeınsame Zeug-
n1ıs (13—30), 1n dem lutherische un katholische Christen sich bereits verständigen
können das Vermächtnis Jesu gemäß der Schrift Geheimnis des Jau C1S

durch, mit und 1n Christus 1n der Einheit des Heıligen eistes ZUr Verherrli-
chung des Vaters für das Leben der Welt 1mM Blick aut die künftige Herrlich-
keit) Der Zz7weıte eıl wendet sich „gemeınsamen Aufgaben“ (31—47) Kontro-
versiragen un: Konsequenzen, die siıch für Leben und Lehre der Kirche un 1NSs-
besondere tür die Liturgie ergeben. An diesen Text schliefßt sıch eıne Auswahl der
gegenwärtıg gebräuchlichen liturgischen Formulare der katholischen Kirche un!: der
evangelisch-lutherischen Kirchen (Bundesrepublik Deutschland, USA, Frankreich,
Tschechoslowakei, Niederlande für das Herrenmahl (48—84) Den Schluß des
Buches bılden Exkurse 85—114) aus der Sicht eines lutherischen (H.Meyer) un:
eines katholischen NUur Mitglieds der Kommuissıon, die VO  } dieser zustim-
mend Z Kenntnis Dworden sind: Dıie Ge eNWAart Christi 1n der ucha-
ristie; Eucharistie Wort Verkündigung; die Wır samkeit der Sakramente sola
fide un: Operato; die Messe als Sühnopfer für Lebende un Verstorbene

Operato; die Eucharistie als Gemeinschaftsmahl;: Eucharistie un ahl der
Sünder.

Das eigentliche Dokument der Kommissıon schließt miıt einem Appell seiner

ahl VO  «} unseren Mitchristen beantwortet un: mıtverantwortet wird. Wır wendenRezeption: Es 1St „unerläßlich, daß gemeinsames Zeugn1s ber das Herren-
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uns eshalb sie MIt der Bıtte, uUuNseICc Überlegungen prüfen und bedenken,
s1e sSOWeIlt w1e nÖötıg verbessern un! s1e sıch SOWeIt w1e möglich eıgen
machen“ (47) Tatsächlich erweist das Dokument eine außerordentlich weitgehende
Übereinstimmung. „Gemeinsam bekennen katholische und lutherische Christen die
wahre und wirkliche Gegenwart unsercs Herrn 1n der Eucharistie“ (3L} Theologi-
sche Unterschiede 1n bezug auf die Auffassung der Realpräsenz mussen ıcht mehr
als trennend betrachtet werden (393) Was die Dauer der Gegenwart angeht, beste-

‚.WAar Unterschiede 1n der lıturgischen Praxıs; ber „gemeinsam bekennen ka-
tholische un lutherische Christen, daß die eucharistische Gegenwart des Herrn
Jesus Christus auf den aubigen Empftang ausgerichtet IsSt: da: s1e gleichwohl nıcht
NUur aut den Augenbligl des Empfanges beschränkt 1St un dafß S1e ebenso nl
VO] Glauben des Empftangenden abhängt, sehr s1ıie auf diesen hingeordnet 1St

In bezug auf den Opfercharakter der Eucharistie werden die gemeınsamen
Erkenntnisse w1e olgt formuliert: „Miıt Dank können WIr eine wachsende Kon-
VErSCNZ 1n vielen Fragen teststellen, die bislan Gespräch besonders stark
belastet haben a) Nach katholischer Lehre 1St Meßopfter die Gegenwärtigset-
ZUNS des Kreuzopfters. Es wiederholt dieses nicht un fügt seiner Heilsbedeutung
nıchts hinzu. In diesem Sınne 1St es eine Bezeugung und keine Infragestellung der
Einzigartigkeit un Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers Christi. Nach katholi-
cscher Lehre col] das D Operato 1M Zusammenhang der Sakramentenlehre die
Priorität des Handelns Gottes bezeugen. Diese Priorität betonen 1St auch luthe-
risches Anlıiegen. C) Eın solches Verständnis VO:  5 ODUS schliefßt die yläubige
Teilnahme des einzelnen W1€e der SaNzZCH feiernden Gemeinde ıcht 2AuS das Han-
deln Gottes ermöglicht und ordert s1e. Ebensowenig wiıird die Bedeutung der
gläubigen Mitteier durch die Überzeugung beeinträchtigt, da{fs die Früchte der
Eucharistie ber den Kreıis der Feiernden hinausrei  en. Daiß Christus sein Fleisch
un! Blut denen schenkt, die ıh 1n der Eucharistie oläubig empfangen, kann ıcht
übertragen werden: wohl ber dürfen WIr offen, dafß seine Hıiılte anderen zuteil
werden aßt Ob un wıe das eschieht, 1St ganz Sache der sOuveranen Liebe des
Herrn. Auch Fürbitten und Me intentionen für estimmte Personen ebende W 1e
verstorbene wollen se1ne Freiheit nıcht eiınengen. Diese Einsichten geben u1ls die
Zuversicht, auch die noch offenen Fragen klären können.“ (38 {} Für den (S6€-
meinschaftscharakter der Eucharistie kommt INa ebenfalls dem Ergebnis, daß
die weıiterhin bestehenden Unterschiede 1n Lehre und Praxıs keinen kirchentrennen-
den Charakter mehr haben (40) Das schwierigste Problem bietet nach w1ıe Vor das
Verständnis des kirchlichen Amtes. ber auch hier sınd bereıits „beachtliche Konver-
genzen” 1n der Auffassung VO:  - Grund un: Funktion des Amtes SOWI1e VO  } der
Weıse der Amtsübertragung durch Handauflegung un Anrufung des He1-
ligen eıistes erreicht. Schon 1m Dokument vVvon Malta konnte deshalb dıe Möglıich-
keıit einer egenseıtigen Anerkennung der kirchlichen Ämter „ZUr ernsthatten Prü-
fung“ (Ma L Nr 653—64 vorgeschlagen werden, worautf der vorliegende Kommıiıs-
S1ONstext erneut verweılst (42) Da den gemeınsam bejahten Grundeıinsıiıchten die
liturgische Praxıs entsprechen sollte, werden Schlufß des Dokumentes vegenseltige
Bıtten geäußert: „Nach lutherischer Überzeugung 1St katholischerseits

die Vermeidung der Meßfeier hne Beteiligung des Volkes:;: dıe bessere Ver-
wirklichung der Verkündigung innerhalb jeder Eucharistiefeier; die Spendung
der heilıigen Kommunion beiderlei Gestalten.“ (46) Zum letztgenannten
Punkt „Auf den iıhm ZU Widerruft vorgelegten Atz u altera specıe
NO CsSsSCcC integrum JI legıtimum sacramentum'‘ ANLWOrteLt Luther 1n Worms:
‚Hoc 1X1 de speciebus, 110  - de 1n SsSacramentoO. Nam 1n un: specıe

Christum accıpı dix1. Sed 10  3 plenum SaC)  um, id eSt, NOn

specıem!‘ (WA f 608 6' Weıter 1St ekehrt nach katholischer Über-
ZCEUSUNG „lutherischerseits anzustreben: der häu SCIC Vollzug des Abendmahls

1; eıne größere Beteiligung der Gemeinde (insbesondere der Kın-
der); eine CNSCIC Verbindung von Wort- un Sakramentsgottesdienst.“ (46)

Man möchte wünschen, da{f dieses ecue Dokument bereits erreichter Verständi-
SUuns allen mitsträ CL aut beiden Seıiten offiziell zugänglich emacht und als
Pflichtlektüre empfo len würde. Denn jede Feıier des Herrenmah 5y „an der olau-
bende Getautfte ıcht teilnehmen dürten, leidet einem inneren Wiıderspruch“ (44),
der nıcht mehr hingenommen werden kann Va e
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